
                
 

Legende: 
[B] = epaPSYC-B (Basisassessment Psychiatrie); [B+] = epaPSYC-B+ (erweitertes Basisassessment, z.B. Gerontopsychiatrie);  
** = epaPSYC-EM (Emergency - Notfallassessment); [KJP] = epaPSYC-KJP (Kinder- und Jugendpsychatrie) 
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Kontextdaten 
 

  

          

[B] 
 

[B+] 
 

 

 

[KJP] 
 

Schulbesuch, Ausbildung, Erwerbstätigkeit 
 

(0 -   J) 
 

  

Schulbesuch meint den Besuch einer Grund- oder weiterführenden Schule. 
 
Ausbildung meint sowohl eine Berufsausbildung im Sinne des jeweils geltenden 
Berufsbildungsgesetzes einschließlich Vertragsverhältnisse, die nicht als Arbeitsverhältnisse 
ausgestaltet sind (z.B. Anlernlinge, Volontäre oder Praktikanten) als auch ein Studium. 
 
Erwerbstätig sind alle Personen, die einer auf wirtschaftlichen Erwerb gerichteten Tätigkeit nachgehen, 
unabhängig davon, ob sie dies als Arbeitnehmer, Selbstständige oder mithelfende Familienangehörige 
tun. 

 

  

          

     

     

 

4: regelmäßig 
 

 

 

Person sucht die Schule, die Ausbildungsstätte/ den Studienort oder den Arbeitsplatz regelmäßig 
auf. 
 
EINSCHLUSS: befindet sich in Rente/Pension (umfasst alle Arten der Rente/ Pension wie z.B.: 
Regelaltersrente, Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung) 

 

 

   

 

   

 

3: vereinzelt abwesend 
 

 

 

Eine vereinzelte Abwesenheit liegt vor, wenn die Person über einzelne Stunden bis zu mehreren 
Tagen der Schule, der Ausbildungsstätte/ dem Studienort oder dem Arbeitsplatz fern bleibt. 

 

 

   

 

   

 

2: länger abwesend 
 

 

 

Eine längere Abwesenheit liegt vor, wenn die Person über mehrere Wochen bis zu mehreren 
Monaten der Schule, der Ausbildungsstätte/ dem Studienort oder dem Arbeitsplatz fern bleibt. 

 

 

   

 

   

 

1: keine 
 

 

 

Person hat den Schulbesuch abgebrochen (Beachte: trifft nur zu, wenn bei der Person keine 
Schulpflicht mehr vorliegt) 
ODER 
Person befindet sich nicht in Ausbildung/ Studium 
ODER 
Person ist aktuell nicht erwerbstätig. 

 

 

   

 

   

 

Beschreibung 
 

 

 

Freitexteingabe zur näheren Beschreibung von Schulbesuch, Ausbildung, Erwerbstätigkeit 
 

 

   

 

   

 

n.b. 
 

 

 

Einschätzung derzeit nicht möglich, weil Item bzw. seine Ausprägung weder beobachtet noch erfragt 
werden kann 

 

 

   

  

 

   

 

 

   

 

          

 

- Europäisches System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (ESVG) 2010 auf einer Verordnung 
der Europäischen Union basiert (vgl. Verordnung [EU] Nr. 691/2011; vgl. auch Verordnung [EU] Nr. 
549/2013) 
- Internationale Arbeitsorganisation (ILO) (2019): Erwerbstätigkeit - Definition, Bedeutung & Statistik 
(https://www.juraforum.de/lexikon/erwerbstaetigkeit#zugrundeliegende-definition abgerufen: 7.1.2019 

 

 

          

 

       

 


